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nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien und im Pazifik; 

 2. unterstreicht die Bedeutung des "Katmandu-Pro-
zesses" als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis 
eines gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs; 

 3. dankt für die politische Unterstützung und die freiwil-
ligen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum weiterhin 
erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind; 

 4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Mitgliedstaaten in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an 
die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mit-
telquelle des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitäten-
programms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu 
entrichten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom 
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der vor-
handenen Mittel die erforderliche Unterstützung bei der Durch-
führung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren; 

 6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in Katman-
du innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des 
Gaststaatsabkommens aufnehmen kann, und sein wirksames 
Tätigsein zu ermöglichen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/93 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)242. 

 
242 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Angola, Argentinien, Äthiopien, Australien, 
Bangladesch, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Deutschland, Ghana, Griechenland, Guinea, Honduras, Indien, In-
donesien, Israel, Japan, Jemen, Kamerun, Kanada, Kenia, Kroatien, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, 
Malaysia, Mali, Marokko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Polen, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Schweden, Senegal, 
Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Südafrika, Swasiland, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Venezuela, Vereinigte 
Republik Tansania und Vereinigte Staaten von Amerika.  

57/93. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs243, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des 
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung244, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein Sti-
pendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf ihre 
Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Dokuments der 
zwölften Sondertagung der Generalversammlung245, der zwei-
ten Sondertagung über Abrüstung, mit denen sie unter anderem 
beschloss, das Programm fortzusetzen, 

 feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich dazu 
beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit und die 
Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein besseres Ver-
ständnis für die Anliegen der internationalen Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit zu wecken sowie 
die Kenntnisse und Qualifikationen der Stipendiaten zu erwei-
tern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungsbemühungen auf 
allen Ebenen mitwirken können, 

 mit Befriedigung feststellend, dass in den vierundzwanzig 
Jahren seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mitglied-
staaten im Rahmen des Programms ausgebildet worden sind, 
von denen viele in der Regierung ihres Landes in verantwortli-
cher Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind, 

 in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benen-
nung von Kandidaten für das Programm die Gleichstellung der 
Geschlechter berücksichtigen müssen, 

 unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Tagung 
der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich verabschie-
deten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, namentlich die 
Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995, 

 die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstüt-
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwicklungs-
ländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung stehen, ihre 
Beamten besser in die Lage versetzen werden, den laufenden 
bilateralen und multilateralen Beratungen und Verhandlungen 
über Abrüstung zu folgen, 

 1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden Do-
kuments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung245 enthaltenen Beschlüsse und den von der Versammlung 
in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember 1978 gebillig-
ten Bericht des Generalsekretärs246; 

 
243 A/57/168. 
244 Resolution S-10/2. 
245 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, An-
nexes, Tagesordnungspunkte 9-13, Dokument A/S-12/32. 
246 A/33/305. 
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 2. dankt der Regierung Deutschlands, die die Programm-
teilnehmer seit 1980 zu Gast hat, der Regierung Japans, die 
zum zwanzigsten Mal die jährliche Studienfahrt für die Stipen-
diaten durchgeführt hat, die auch den Besuch Nagasakis und 
Hiroshimas umfasst, sowie der Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, die 2001 ein konkretes Studienprogramm auf 
dem Gebiet der Abrüstung organisiert und so zur Verwirkli-
chung der übergreifenden Ziele des Programms beigetragen 
hat;  

 3. dankt außerdem der Internationalen Atomenergie-
Organisation, der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen, der Vorbereitungskommission für die Organisation des 
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
und dem Monterey-Institut für internationale Studien dafür, 
dass sie im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs kon-
krete Studienprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung organi-
siert und so zur Verwirklichung der Ziele des Programms bei-
getragen haben; 

 4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm nach wie vor durchgeführt 
wird; 

 5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auch in 
Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der Generalver- 
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten; 

 6. beschließt, den Punkt "Stipendien, Ausbildung und 
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/94 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 110 Stimmen bei 45 Gegenstimmen und 12 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)247. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische 
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongo-
lei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomo-
 
247 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, Bur-
kina Faso, Demokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Fidschi, Gu-
yana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, 
Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, 
Malaysia, Marshallinseln, Mauritius, Namibia, Nauru, Nepal, Papua-Neu-
guinea, Salomonen, Sambia, Sudan, Tuvalu und Vietnam. 

nen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra 
Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad 
und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 

 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ju-
goslawien, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

 Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Japan, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Republik Korea, Russische Föderation, Turkmenistan,  
Ukraine, Usbekistan. 

57/94. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes 
von Kernwaffen 

 Die Generalversammlung, 

 davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt, 

 eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs 
vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Drohung 
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen248, 

 davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und 
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder 
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseitigung 
der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines geeigneten 
Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur endgültigen 
Beseitigung der Kernwaffen führen und so den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit stärken würden, 

 sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbesserung 
des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständigen Be-
seitigung der Kernwaffen beitragen können, 

 unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung249 
heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben, 
in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten Be-
dingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen 
Verhaltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten ver-
einbart werden könnte und die den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden, 

 bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver-
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolutionen 
1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B vom 14. De-

 
248 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226. 
249 Resolution S-10/2. 




